
 

 

Erklärung zur REACH-Verordnung 

 

Seit dem 1. Juni 2007 ist die EU-Verordnung EG/1907/2006, welche die 

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien für 

das Herstellen respektive Inverkehrbringen von Stoffen in der EU / EWR regelt 

in Kraft getreten. 

Lastech AG erklärt hiermit weder Stoffe als solche und/oder Stoffe in 

Zubereitung mit mehr als einer Tonne pro Jahr in Europa herzustellen oder in 

Verkehr zu bringen. 

Lastech AG ist weder Hersteller von Chemikalien noch handeln wir mit solchen. 

Die Firma als solche ist von der REACH-Verordnung nicht betroffen. 

Eine Kennzeichnung ist deshalb nicht erforderlich und entfällt. 

 

 

Konrad Herzog     Reto Sägesser 
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